
                                                     
 
 
 
 
Auszug aus den Tarifbestimmungen des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (VBB) -
gültig ab 01.April 2008 
 
Erläuterungen zur VBB Umweltkarte Monatskarte/Jahreskarte  
 
VBB-Umweltkarten werden an jedermann ausgegeben, sind übertragbar und gelten  
innerhalb der auf Ihnen angegebenen Flächenzonen.  
 
Monatskarten werden mit Gültigkeit von jedem Tag an ausgestellt. Sie gelten bis 24:00 Uhr  
des Tages des folgenden Monats, der in der Zahl dem ersten Geltungstag vorangeht. Bei  
Karten mit Gültigkeit ab 30. oder 31. Januar endet die Geltungsdauer mit Ablauf des letzten  
Tages des Monats Februar.  
 
Monatskarten können auch für den Kalendermonat, der auf dem Wertabschnitt mit Monat  
und Jahr bezeichnet ist, ausgegeben werden. Sie gelten vom letzten Kalendertag des  
vorhergehenden Monats 00:00 Uhr bis zum ersten Kalendertag des darauffolgenden Monats  
24:00 Uhr.  
 
Die VBB-Umweltkarten beinhalten die Mitnahme von einem Erwachsenen und bis zu drei  
Kindern von 6 bis einschließlich 14 Jahren montags bis freitags ab 20:00 Uhr sowie  
samstags, sonntags und an gesetzlichen Feiertagen ganztägig. Die Mitnahmeregelung endet  
jeweils am Folgetag 03:00 Uhr, soweit dieser nicht selbst ein Samstag, Sonntag oder  
gesetzlicher Feiertag ist. Gelten in den Ländern Berlin und Brandenburg unterschiedliche  
Feiertagsregelungen, so gilt die Mitnahmeregelung nur für das Land, in dem der gesetzliche  
Feiertag gilt.  
 
VBB-Umweltkarten werden als Wertabschnitte ausgegeben.  
 
Als Jahreskarten werden Fahrausweise mit einem Geltungszeitraum von zwölf  
aufeinanderfolgenden Monaten ausgegeben. Jahreskarten bestehen aus zwölf monatlichen  
Wertabschnitten, auf denen der jeweilige Kalendermonat mit Monat und Jahr bezeichnet ist.  
Ein Wertabschnitt gilt jeweils vom letzten Kalendertag des vorhergehenden Monats 00:00  
Uhr bis zum ersten Kalendertag des darauffolgenden Monats 24:00 Uhr.  
 
Jahreskarten sind im Voraus in einem Betrag wahlweise bar, bargeldlos und ggf. bargeldlos  
an Automaten zu bezahlen.  
 
Erläuterung zur 9-Uhr-Karte  
 
9-Uhr-Karten werden an jedermann ausgegeben und sind übertragbar. Sie gelten nur in  
Orten mit Stadtlinienverkehr und in den Tarifbereichen der kreisfreien Städte Brandenburg  
an der Havel, Frankfurt (Oder) und Potsdam und deren Teilbereichen.  
 
 
 
 
 



 
Sie gelten: 
 
-montags bis freitags von 09:00 Uhr bis 03:00 Uhr des Folgetages,  
 
-samstags, sonn- und feiertags von 00:00 Uhr bis 03:00 Uhr des Folgetages.  
 
9-Uhr-Karten werden mit Gültigkeit von jedem Tag an ausgestellt. Sie gelten bis 24:00 Uhr  
des Tages des folgenden Monats, der in der Zahl dem ersten Geltungstag vorangeht. Bei  
Karten mit Gültigkeit ab 30. oder 31. Januar endet die Geltungsdauer mit Ablauf des letzten  
Tages des Monats Februar.  
 
9-Uhr-Karten können auch für den Kalendermonat, der auf dem Wertabschnitt mit Monat und  
Jahr bezeichnet ist, ausgegeben werden. Sie gelten vom letzten Kalendertag des  
vorhergehenden Monats bis zum ersten Kalendertag des darauffolgenden Monats 24:00 Uhr.  
 
Für die Ausgabe der 9-Uhr-Karten im Abonnement gelten die Bestimmungen der Anlage 5.  
Für die Ausgabe als Jahreskarten gelten die Bestimmungen der Anlage 6.  
 
Startkarten  
 
Abonnements beginnen jeweils zum Ersten eines Kalendermonats. Wenn der Kunde  
innerhalb eines Kalendermonats in das Abonnement eintreten möchte, kann eine Startkarte  
ausgegeben werden.  
 
Voraussetzung ist, dass gleichzeitig ein Abonnement abgeschlossen und hierfür eine  
Einzugsermächtigung erteilt wird. Die Startkarte gilt für die Zeit von der Antragstellung bis  
zum Beginn der Gültigkeit des Abonnements.  
 
Für Startkarten gelten die Tarifbestimmungen der jeweils bestellten Zeitkarte gemäß Teil B,  
Punkt 5.2.  
 
Startkarten für persönliche Zeitkarten sind nur in Verbindung mit der entsprechenden VBB- 
Kundenkarte gültig. Startkarten für das VBB-Abo 65plus werden nur an Personen  
ausgegeben, die am 1. Geltungstag der Startkarte mindestens 65 Jahre alt sind.  
 
Startkarten werden auf Antrag nur an den Inhaber des Abonnements bzw. dessen  
gesetzlichen Vertreter ausgegeben. Zur Legitimation ist ein Personaldokument vorzulegen.  
 
Der Fahrpreis einer Startkarte wird wie folgt berechnet:  
 
Tagespreis = Preis des beantragten Abonnements x 1/365.  
 
Der so ermittelte Tagespreis wird in der dritten Stelle nach dem Komma auf den nächsten  
Cent kaufmännisch gerundet und anschließend mit der gewünschten Anzahl der  
Geltungstage der Startkarte multipliziert.  
 
Die Abbuchung des Betrages für die Startkarte erfolgt in der Regel mit der ersten Abbuchung  
des Betrages für das Abonnement. Jedem Verkehrsunternehmen ist es freigestellt, den  
Gesamtbetrag bzw. einen Teilbetrag der Startkarte sofort bei Ausgabe bar bzw. bargeldlos 
zu erheben.  
 
Bei vorzeitiger Kündigung oder Nichtzustandekommen des Abonnementvertrages und  
Rückgabe der Startkarte wird die Berechnung des Fahrpreises für die Teilnutzung der  
Startkarte analog den Bedingungen für Abonnements gemäß Punkt 9 vorgenommen.  
 



 
Erläuterung zur Potsdamer Monatskarte -Fahrrad  
 
Monatskarten Fahrrad werden an jedermann ausgegeben und sind übertragbar. Sie werden  
nur für die Tarifteilbereiche AB der Tarifbereiche Berlin, Brandenburg an der Havel, Cottbus,  
Frankfurt (Oder) und Potsdam sowie für das VBB-Gesamtnetz ausgegeben.  
 
Die Monatskarten Fahrrad gelten generell nur für ein Fahrrad.  
 
Eine Übersicht der Beförderungsentgelte enthält die Anlage 4, Tabelle 3.  
 
Monatskarten Fahrrad werden mit Gültigkeit von jedem Tag an ausgestellt. Sie gelten bis  
 
24:00 Uhr des Tages des folgenden Monats, der in der Zahl dem ersten Geltungstag  
vorangeht. Bei Karten mit Gültigkeit ab 30. oder 31. Januar endet die Geltungsdauer mit  
Ablauf des letzten Tages des Monats Februar.  
Monatskarten Fahrrad können auch für einen Kalendermonat ausgegeben werden, der auf  
der Karte mit Monat und Jahr bezeichnet ist. Sie gelten vom letzten Kalendertag des  
vorhergehenden Monats 00:00 Uhr bis zum ersten Kalendertag des darauf folgenden Monats  
24:00 Uhr.  
 
Die Monatskarten Fahrrad werden nicht im Abonnement oder als Jahreskarte ausgegeben.  
 
 


